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Vereinsheschliisse der Jahresversummiung 1916
hetreffend die Hilfskasse.

In Ausfilhrung der Bestimmung in §§ 14 und 15 seiner
Statuten falit der Schweizerische Armenerzieherverein iiber
die aus seiner Hilfskasse auszurichtenden Alterspensionen
folgende Beschliisse:

il

Von den jeweiligen ordentlichen Einnahmen der Hilfs-
kasse, bestehend im Zinsertrag des Kapitals und den Jahres-
beitragen von Mitgliedern und Anstalten, werden:

1. Jahrlich Fr. 2000.— zur Aufnung des Fonds verwendet.

2. Sind aus diesen Einnahmen Unterstiitzungen auszurichten,
die nach bisheriger Ubung durch Vorstandsbeschliisse
festgesetzt werden.

3. Erfolgt die Ausrichtung von Alterspensionen an die hiezu
Berechtigten. Eine Pension soll womoglich Fr. 100.—
betragen, diesen Betrag jedoch nicht iibersteigen.

4. Ein allfillig verbleibender Rest der ordentlichen Ein-
nahmen ist ebenso, wie alle aullerordentlichen Ein-
nahmen, wie Geschenke, Legate etc., zu kapitalisieren
(§ 13c der Statuten).
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Uber die Berechtigung zum Pensionsbezug werden fol-
gende Bestimmungen getroffen:

1. Statutengemi sind zum Bezug berechtigt die von der
Jahresversammlung zu Veteranen oder Veferaninnen
Ernannten, sobald sie vom Amte zuriicktreten, und zwar
gilt die Berechtigung fiir das Jahr, in welchem der
Riicktritt erfolgt.
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2. Stirbt ein Veteran, auch wenn er noch im aktiven Dienste
steht, so wird seine hinterlassene Ehegattin an seiner
Stelle pensionsberechtigt, wenn sie mindestens 10 Jahre
auf dem Gebiete der Armenerziehung titig war und
von der Amtstitigkeit zuriicktritt resp. zuriickgetreten
ist. Dasselbe gilt fiir den hinterlassenen Ehegatten einer
Veteranin. Bei allfdlliger Wiederverheiratung fallt die
Pensionsberechtigung dahin.
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Die Bestimmung der Ho6he der Pension geschieht auf
Grund der Rechnungsergebnisse, nach Genehmigung der
Jahresrechnung, immerhin unter Beriicksichtigung von I, 3
hievor durch Vorstandsbeschlufl, und es erfolgt die Aus-
zahlung derselben am Schlul} des dem betreffenden Rech-
nungsjahr folgenden Jahres, erstmals im Dezember 1916,
auf Grund der Rechnung von 1915.

Die Pension wird den Berechtigten oder deren Erben
ausbezahlt, sofern erstere den 1. Januar des Jahres er-
lebt haben, in welchem die Pension zur Auszahlung gelangt.

Die Liste der Berechtigten wird gemaf3 § 11 der Statuten
jeweilen im Jahresheft zur XKenntnis gebracht. Allfillig
darin {iibersehene Berechtigte sind gehalten, sich bis zum
Jahresschlufl beim Kassier zu melden, widrigenfalls ihre
Berechtigung zum Bezug fiir das betreffende Jahr dahinfillt.

Diese Beschliisse sind giltig fiir die 6 Jahre 1916—1921
und unterliegen der Bestatigung oder Neuformulierung durch
die Jahresversammlung des Jahres 1922.

Liste der in der Jahresversammlung 1916
auf Grund der revidierten neuen Statuten ernannten Veteranen
und Veteraninnen.

1. Pensionsberechtigte Veteranen.

. Herr Russi in Thun.

,, oSiegrist in Bern.

, Hahlen in Wingi (Thurgau).
Hunziker in Affoltern bei Hongg.
,, Ubersax in Bern.

, Wehrli in Réfis, Buchs.
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7. Herr Nehracher in Basel (ist seither August 1916
gestorben).

8. , Jost in Davos-Platz.

9. ,, Aebli in Ennenda.

10. ,, G.S.F. Diahler in Briinnen.

11. ,, Reber in St. Gallen.

2. Noch im Amte stehende Veteranen und
Veteraninnen.

. Herr Gubler in Belmont.

,, GChrist in Bern.

,, Grosjean in Ligniéres.

,, Pfr. Belin in Neuhof bei Stral3burg.
. Frl. Hirschi in Grandchamp.

. Herr Kull in Ziirich.

Anderegg in Hochsteig.

Pfr. Keusch in Hermetschwil.

,, Jecklin in Foral.

,, Oberhéansli in Mauren.

, Gehring in Glarus.

,, Nyffeler in Landorf.

, Kiinzle in Herisau.

,, Miller in Schonenwerd.

,, Bar in Wangen.

16. Frl. Grunder in Friedberg.

17. Herr Zigerli in Erlach.

18. ,, Beck in Schaffhausen.

19. ,, Kolle in Mohringen bei Stuttgart.
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3. Witwenvon Veteranen (gem. Vereinsbeschluf} II. 2).
Frau Arquint in Richterswil. 4




	Vereinsbeschlüsse der Jahresversammlung 1916 betreffend die Hilfskasse

